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Neues Urteil des Bundesarbeitsgerichts 

Überstundenzuschläge bei  
Teilzeitbeschäftigung und im 
Schichtdienst! 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil vom 23. März 2017 (6 AZR 
161/16) die Voraussetzungen für das Entstehen von Ansprüchen auf Über-
stundenzuschlägen im Geltungsbereich des TVöD – insbesondere für Teil-
zeitbeschäftigte – beurteilt. Die schriftlichen Entscheidungsgründe liegen 
nun vor. 

Daraus ergeben sich zwei wesentliche Verbesserungen für die Beschäftigten! 

1. Teilzeitbeschäftigte leisten danach bereits dann Überstunden, wenn sie über ihre 
individuell vereinbarte Arbeitszeit hinaus arbeiten – und nicht erst dann, wenn sie 
die Grenze eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers überschreiten. Damit steht 
die Regelung des § 7 Abs. 7 TVöD einer Einordnung als Überstunden und einem 
etwaigen Anspruch Überstundenvergütung nicht mehr im Wege, da diese insoweit 
gegen § 4 Abs. 1 TzBfG und europarechtliche Vorgaben verstößt. 

Damit entstehen Ansprüche auf Überstundenzuschläge gemäß § 8 Abs. 1 TVöD 
bereits ab der ersten Stunde, die über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hin-
aus erbracht wird – und sind entsprechend auszubezahlen, wenn vollschichtig 
eingesetzte Teilzeitbeschäftigte ungeplant Überstunden leisten. 

2. Ergänzend hat das Bundesarbeitsgericht klargestellt, dass bei ungeplanten 
Überstunden, die über die im Schichtplan festgelegten Zeiten angeordnet werden, 
stets ein Anspruch auf Überstundenzuschlag und dessen Abgeltung entsteht. Be-
schäftigte können nicht darauf verwiesen werden, dass diese Überstunden im 
Ausgleichszeitraum durch Freistellung verrechnet werden.  
§ 7 Abs. 8 Buchstabe c 1. Alternative TVöD räumt für diese Überstunden keinen
Ausgleichszeitraum ein.

Diese Entscheidung ist über den Anwendungsbereich des TVöD auch für den 
Anwendungsbereich des TV-L, TV-H, TV-V sowie TV-Charité relevant, die inso-
weit gleichlautende Tarifregelungen zu Überstunden enthalten! 

Alle Beschäftigten, die ungeplant über einen Schichtplan hinaus Überstun-
den geleistet haben, und insbesondere Teilzeitbeschäftigte in dieser Situa-
tion, sollten daher nicht gezahlte Überstundenzuschläge sowie die Über-
stundenvergütung umgehend und bis zu sechs Monate rückwirkend schrift-
lich geltend machen. Den Eingang des Antrags zur Wahrung der tariflichen 
Ausschlussfristen sollte man bestätigen lassen. Ein Musterantrag ist diesem 
Mitgliederinfo beigefügt. 
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dbb und komba helfen!

Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine 
fachkompetente Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die 
sachkundige Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen 
komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Probleme in den 
Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung 
und Rechtsschutz durch Spezialisten, Informationen und Seminarangebote 
sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die Kommunalgewerkschaft 
der kurzen Wege:

Ob nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen 
Arbeitgebern, zu den Betrie-ben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: 
Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von 
Bund, Ländern und Kommunen gegenüber – und setzt, wenn es sein muss, 
Forderungen auch mit Streiks durch.

komba und dbb zusammen bieten also beides: Individuelle, 
praxisbezogene Hilfe und Unter-stützung im berufl ichen Alltag genau so 
wie eine konsequente, kämpferische Interessenver-tretung auf höchster 
Ebene.

Nähe ist unsere Stärke!
Weitere Informationen: www.komba.de
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komba gewerkschaft, Tarifkoordination, Norbertstraße 3, 50670 Köln, Tel: 02 21. 91 28 52 - 0, 
Fax: 02 21. 91 28 52 - 5, E-Mail: bund@komba.de, Internet: www.komba.de

Ich möchte ab                                          komba-Mitglied werden.

Ich möchte zunächst komba-Informationsmaterial erhalten.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten, die zur Erfüllung der Auf-
gaben und Zwecke der komba und ihrer Mitgliedsverbände notwendig sind, einverstanden.




